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B. Bekanntmachungen der Städte, Ge-
meinden und Samtgemeinden 

 
465 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde Klein Berßen; Bebauungsplan Nr. 22 

„Gewerbestraße, 1. Erweiterung“ der Ge-

meinde Klein Berßen nebst örtlichen Bau-
vorschriften; Inkrafttreten des Bebauungs-

planes; Bekanntmachung gemäß § 10 Bau-

gesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Gemeinde Klein Berßen hat in seiner Sitzung am 
27.06.2016 den Bebauungsplan Nr. 22 „Gewerbestraße; 1. Erweite-
rung“ nebst örtlichen Bauvorschriften mit Begründung sowie dem 
Umweltbericht als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22 „Ge-
werbestraße; 1. Erweiterung“ nebst örtlichen Bauvorschriften ist im 
nachstehenden Übersichtsplan schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan nebst örtlichen Bauvorschriften liegt mit Be-
gründung einschließlich Umweltbericht und zusammenfassen- 
der Erklärung bei der Gemeinde Klein Berßen, Kirchstraße 12, 
49777 Klein Berßen, während der Dienststunden öffentlich aus und 
kann dort eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dem Veröffentlichungsdatum dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Klein Berßen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 
 Klein Berßen, 09.09.2016 
 
GEMEINDE KLEIN BERSSEN 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 

466 Bekanntmachung der Gemeinde Emsbüren; 

Prüfung des Jahresabschlusses der Gewer-

bepark Emsbüren GmbH zum 31. Dezem-
ber 2015 

 
Die Gesellschafterversammlung der Gewerbepark Emsbüren GmbH 
hat in der Sitzung am 23.08.2016 den Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt und der Geschäftsführung vorbe-
haltlos die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt. Gleichzei-
tig wurde beschlossen, dass der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 
1.465.678,39 EUR auf neue Rechnung vorzutragen ist. 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gehring & Kollegen GmbH, 
Lingen (Ems), hat mit Datum vom 30.06.2016 dem Jahresabschluss 
2015 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Der Jahresabschluss und die Buchführung entsprechen nach 
pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsfüh-
rung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität geben 
zu Beanstandungen keinen Anlass. Die Gesellschaft wurde unter 
den gegebenen Bedingungen wirtschaftlich geführt.“ 
 
Gemäß § 34 der Eigenbetriebsverordnung liegt der Jahresab-
schluss 2015 eine Woche nach dieser Veröffentlichung während 
der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 27, Markt 18, 48488 Ems-
büren, zur Einsichtnahme aus.  
 

 Emsbüren, 01.09.2016 
 

GEMEINDE EMSBÜREN 
 

Overberg 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

467 Bekanntmachung der Gemeinde Emsbüren; 
Prüfung des Jahresabschlusses der Grund-

stücks- und Erschließungsgesellschaft Ge-

meinde Emsbüren mbH zum 31. Dezem-

ber 2015 
 
Die Gesellschafterversammlung der Grundstücks- und Erschlie-
ßungsgesellschaft Gemeinde Emsbüren mbH hat in der Sitzung am 
31.08.2016 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 
festgestellt und der Geschäftsführung vorbehaltlos die Entlastung 
für das Geschäftsjahr 2015 erteilt. Gleichzeitig wurde beschlossen, 
dass der Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.245,70 EUR auf neue 
Rechnung vorzutragen ist. 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Oldiges Wirtschaftsprüfung 
GmbH, Meppen, hat mit Datum vom 08. August 2016 folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für das Geschäftsjahr 
2015 erteilt: 
 
„Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung ent-
sprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die 
Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwicklung der 
Vermögens, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Renta-
bilität ist nicht zu beanstanden. Die Gesellschaft wird wirtschaftlich 
geführt.“ 
 
Gemäß § 34 der Eigenvertriebsverordnung liegt der Jahresab-
schluss 2015 eine Woche nach dieser Veröffentlichung während 
der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 27, Markt 18, 48488 Ems-
büren, zur Einsichtnahme aus. 
 

 Emsbüren, 01.09.2016 
 

GEMEINDE EMSBÜREN 
 

Overberg 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 


